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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2015/210 
freigegeben am 18.11.2015 
 
GB 3 Datum: 12.11.2015 
Sachbearbeiter/in: Düring, Andre  
 
2. Fortschreibung und Festsetzung der Abwasserbeiträge 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 07.12.2015 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
N 08.12.2015 Verwaltungsausschuss 
Ö 15.12.2015 Rat 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die 2. Fortschreibung und Neufestsetzung der Abwasserbeiträge (Schmutz- und Re-
genwasser) werden auf der Grundlage der als Anlage 1 beigefügten 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung der Beiträge für die Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Rastede beschlossen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Gemäß Rechtsprechung ist die Beitragskalkulation im Abwasserbereich alle 10 Jahre 
neu zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Diese Beitragskalkulationen, 
getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser, sind dieser Vorlage als Anlagen 
2 und 3 beigefügt. 

Der Beitragssatz ergibt sich aus den Kosten für die Herstellung der Abwasserbeseiti-
gungseinrichtungen (bisherige Kosten und die in den nächsten zehn Jahren geplan-
ten Kosten) dividiert durch die Flächen der Grundstücke, die an die Einrichtungen 
angeschlossen sind und künftig angeschlossen werden sollen.  

Die Beitragssätze decken die Kosten der erstmaligen Herstellung der Abwasserbe-
seitigungseinrichtung ab. Insofern stehen Kosten und damit der Beitrag fest; er ist 
schlicht das Ergebnis einer Berechnung. Diese Berechnung hat im Ergebnis den ma-
ximalen Beitragssatz, dieser Satz darf nicht überschritten werden. 

Zum Verständnis ist darauf hinzuweisen, dass die erstmalige Herstellung der Abwas-
serbeseitigungseinrichtung noch nicht abgeschlossen ist, da ja noch – durch neue 
Baugebiete – eine ständige Erweiterung stattfindet.  
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Die Fortschreibung der Beitragskalkulation hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

 Bisheriger Beitragssatz Neuer Beitragssatz 
Schmutzwasser 13,24 Euro 13,35 Euro 
Niederschlagswasser   3,02 Euro   3,98 Euro 

Gegenüber dem zurückliegenden Kalkulationszeitraum ist nunmehr eine leichte Er-
höhung des Beitragssatzes vorgesehen. Das liegt vor allem in allgemeiner Preisent-
wicklung begründet.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Satzungstext 
Anlage 2: Beitragskalkulation Niederschlagswasser - Auszug 
Anlage 3: Beitragskalkulation Schmutzwasser - Auszug 
 
 
 


